Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 54 (1962)

Heft: 4

Artikel: Die Zukunft der schweizerischen Sozialversicherung und die

europaischen Integrationsbestrebungen : Vortrag von Bundesrat H.P.
Tschudi vor der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern

Autor: Tschudi, H.P.
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-354019

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-354019
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Die Zukunft der schweizerischen Sozialversicherung
und die europiischen Integrationsbestrebungen

Vortrag von Bundesrat H. P. T'schudi
vor der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern

I. Stand und Entwicklungstendenzen
der schweizerischen Sozialversicherung

Wenn man Ueberlegungen anstellen will iiber die Entwicklungs-
tendenzen unserer Sozialversicherung, so mu man sich ihre Aus-
gangsbasis vergegenwiirtigen und sich ihre bisherige Geschichte vor
Augen halten. Der Ursprung der Sozialversicherung, wie iiberhaupt
der modernen Sozialpolitik, liegt in der Tatsache, daB im 19. Jahr-
hundert die Lage der Arbeiter wegen ungeniigender Lohne, zu lan-
ger Arbeitszeit, mangelhafter gesundheitlicher SchutzmaBnahmen
und Fehlens der Sicherung gegen die Wechselfille des Lebens
untragbar war. MaBnahmen zugunsten der Arbeitnehmer waren
unerliBlich. Dank der Sozialpolitik des Staates, der gewerkschaft-
lichen Aktion, dem gréBeren VerantwortungsbewuBtsein der Unter-
nehmer und dem wachsenden Ertrag der Volkswirtschaft hat sich
der Lebensstandard der Arbeitnehmer im Vergleich zum letzten
Jahrhundert entscheidend gehoben. Doch bleibt die Tatsache be-
stehen, daB auch heute die groe Mehrzahl der Arbeitnehmer nicht
iiber ein Einkommen verfiigt, das erlaubt, bedeutende Reserven fiir
das Alter und im Hinblick auf Schicksalsschlige zuriickzulegen. Die
Arbeitnehmer leben, wie man so zu sagen pflegt, von der Hand
in den Mund. Darum bilden Sozialversicherungseinrichtungen,
welche die Risiken des Ausfalls der Arbeitsfihigkeit wegen Alters,
Invaliditit, Krankheit oder Unfalls sowie die Risiken des Fehlens
der Arbeitsmoglichkeit, wie Krise oder Militirdienst, decken, eine
undiskutable Notwendigkeit.

Obwohl die sozialen Probleme unserer Epoche als Arbeiterfrage
in ganzer Schirfe auftraten, wurden in der Schweiz die wichtigsten
Sozialversicherungszweige im Gegensatz zu vielen auslindischen
Regelungen nicht als Klassenversicherungen fiir die Arbeitnehmer
ausgestaltet. AHV, Invalidenversicherung, Erwerbsersatzordnung
und Krankenversicherung haben den Charakter von Volksversiche-
rungen. Wir haben erkannt, daB viele Selbstindigerwerbende in
prekiren Verhiltnissen leben und haben aus dieser Feststellung die
richtige SchluBfolgerung gezogen, sie ebenfalls des Schutzes der
Sozialversicherung teilhaftig werden zu lassen. In seinem Grund-
riB iiber die Sozialgesetzgebung der Schweiz widmet Prof. Schwein-
gruber je ein Kapitel der sozialen Gewerbehilfe und der sozialen
Bauernhilfe. Angesichts der Schwierigkeiten, mit welchen die Land-
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wirtschaft zu kimpfen hat, wurde vom Bunde der biuerlichen
Sozialpolitik in letzter Zeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Ausgehend von der Klassifikation der Internationalen Arbeits-
organisation setzt ein wirksames System der sozialen Sicherheit
folgende neun Versicherungszweige voraus:

Altersversicherung,
Hinterlassenenversicherung,
Unfallversicherung,

Versicherung der Berufskrankheiten,
Krankenversicherung,
Invalidenversicherung,
Mutterschaftsversicherung,
Arbeitslosenversicherung,
Familienzulagen.

Mit Ausnahme der Mutterschaftsversicherung, fiir die erst im
Rahmen der Krankenversicherung einige Ansitze ausgebildet wurden,
kennt die Schweiz alle diese Versicherungszweige. Dazu kommen
bei uns noch die Erwerbsersatzordnung fiir Militirpflichtige sowie
die Militirversicherung. Wie bedeutsam und imposant das Gebdude
unserer Sozialversicherung ist, erkennen wir auch daran, daf die
Einnahmen der eidgenéssischen Versicherungen, somit ohne die
zahlreichen kantonalen, verbandlichen und betrieblichen Sozial-
werke, im Jahre 1961 iiber 2,5 Milliarden Franken betrugen, was
nahezu 12 Prozent des Arbeitseinkommens im Sinne der AHV gleich-
kommt. In finanzieller Hinsicht gibt die Zukunft unserer Sozial-
versicherungseinrichtungen zu keinen Bedenken Anla8. Alle So-
zialversicherungszweige des Bundes weisen eine solide Finanzierunge-
grundlage auf. Diese Feststellung darf nicht als Selbstverstindlich-
keit bagatellisiert werden; denn in vielen Staaten bilden groBe
Defizite der Sozialversicherung AnlaB zu stindiger Sorge und Be-
unruhigung. Ein Vorbehalt ist lediglich fiir die Krankenversiche-
rung anzubringen. Verschiedene Faktoren, vor allem das rasche
Anwachsen der Krankenpflegekosten, die Zersplitterung in 1100
Krankenkassen, die eigenartigen Finanzierungsvorschriften, welche
nur Beitrige der Versicherten und des Bundes, jedoch keine solchen
der Arbeitgeber und der Kantone vorsehen, haben dazu gefiihrt, daB
viele Krankenkassen sich in bedringter Lage befinden.

Ein sehr oberflichlicher Beobachter nimmt vielleicht an, da8
nach Aufbau eines weitverzweigten Sozialversicherungssystems die
Entwicklung zum Abschlu8 gekommen ist. Er konnte in dieser Mei-
nung noch gestiitzt werden durch die Erwigung, die wirtschaftliche
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Hochkonjunktur hitte das Bediirfnis nach dem Schutz durch die
Sozialversicherung abgeschwicht. Richtig ist aber nur, daB die
Bedeutung der Arbeitslosenversicherung zuriickgegangen ist. Doch
will niemand diese Institution preisgeben, da auch in Zukunft das
Risiko von struktureller Arbeitslosigkeit und von konjunkturellen
Riickschldgen nicht als ausgeschlossen betrachtet werden kann.
Ferner hat die Zahl der Mitbiirger, welche iiber ein Einkommen
verfiigen, das es erlaubt, in ausreichendem MaRe selber vorzusorgen,
zugenommen; doch bleibt der Anteil dieser reichlich verdienenden
Schicht an der ganzen Bevolkerung gering.

Vor allem drei Faktoren wirken in der Richtung des weiteren
Ausbaus der Sozialversicherung: ’

Der erste liegt eigenartigerweise in der giinstigen Wirtschaftslage.
Sie erhoht die Anforderungen an die Leistungen der Sozialversiche-
rungsinstitutionen. Die Wissenschaft bezeichnet die fortgeschrit-
tenen Industriestaaten als Konsumentengesellschaften mit einer
Wirtschaft des Ueberflusses, und die Politik macht aus dieser
Erkenntnis den einprigsamen Slogan: Wohlstand fiir alle. Das Wirt-
schaftswunder wirkt sich jedoch leider nicht gleichmiBig zugunsten
aller Bevolkerungsschichten aus. Die aus dem Produktionsprozef3
Ausgeschiedenen, die Alten, die Kranken und die Invaliden, bilden
in der heutigen Gesellschaft die eigentliche Unterklasse, welche
im Schatten des Wirtschaftsaufschwungs lebt. Dabei handelt es sich
um eine zahlenmifig sehr groBe Gruppe, die auf rund eine Million
Menschen geschitzt werden darf. Selbstverstindlich sind nicht alle
diese Alten, Invaliden und Kranken allein auf die staatlichen Ren-
ten und Unterstiitzungen angewiesen. Doch haben diese Kreise
durchwegs keinen Anteil am erhéhten Volkseinkommen; hingegen
spiiren sie empfindlich die Reduktion der Kaufkraft ihrer Renten.
Sie denken nicht mehr zuriick an die noch schlimmeren Verhiltnisse
vor der Schaffung der Sozialversicherungseinrichtungen, sondern
vergleichen ihren Lebensstandard mit demjenigen der im Erwerbs-
leben Stehenden, mit dem allgemeinen Lebensniveau der Bevilke-
rung. An diesem MaBstab werden die Leistungen der Sozialversiche-
rung durch die Betroffenen gemessen. Dies ist eine soziologische
Tatsache. Zur Kritik AnlaB3 darf sie mindestens denjenigen Volks-
kreisen nicht geben, welche zu den NutznieBern der Hochkonjunk-
tur gehoren.

Ein weiterer Umstand liegt in der Konkurrenz der verschiedenen
Sozialversicherungszweige. Wenn einer Kategorie von Versicherten
bestimmte Leistungen zugebilligt werden, beantragen zwangsliufig
die andern die Gleichbehandlung. Es wird nicht verstanden und
1dBt sich auch im allgemeinen nicht verantworten, daB zum Beispiel
den Kranken verweigert wird, was die Invaliden erhalten. Als ein-
ziges Beispiel aus der neuesten Zeit sei angefiihrt, daB die in der
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Invalidenversicherung eingefiihrte besondere Hilflosenentschidigung
zum Ruf nach dieser Leistung im Rahmen der AHV gefiihrt hat!.

Der michtigste Faktor in der Richtung des Ausbaus der Versiche-
rungen liegt in der Idee der sozialen Gerechtigkeit. Dieses aus der
christlichen Religion stammende Prinzip ist heute in der Bevol-
kerung sehr stark verankert. Es wird als Unrecht empfunden, wenn
Mitmenschen und Mitbiirger in Bedringnis leben und keinen An-
teil an den Giitern unserer Zivilisation haben.

Die Gegenkriifte gegen die Tendenzen zum Ausbau der Sozial-
versicherung beruhen vor allem auf zwei verschiedenartigen Ge-
sichtspunkten.

Der erste ist wirtschaftlicher Natur. Die Sozialpolitik findet ihre
Grenze an der Tragfihigkeit der Volkswirtschaft. Das zweite Argu-
ment gegen einen zu weitgehenden Ausbau der Sozialversicherung
liegt in politischen und psychologischen Erwigungen. Der Wille
zur eigenen Vorsorge, zur Selbsthilfe darf nicht geschwicht werden.
Es wire verhingnisvoll, wenn das VerantwortungsbewuBtsein fiir
die Familie schwinden und ohne Bedenken alle Risiken auf die
Allgemeinheit abgewélzt wiirden.

Diese Gegeniiberstellung der wesentlichen Argumente fiir und
gegen die Weiterentwicklung der Sozialversicherung zeigt, daf3 ein
Ausbau im Rahmen der Bediirfnisse und der wirtschaftlichen Trag-
barkeit gerechtfertigt ist.

II. Das internationale Sozialversicherungsrecht

Zu den soeben geschilderten internen Gegebenheiten kommen
duBere Einfliisse, welche fiir die Entwicklung unserer Sozialver-
sicherung eine Rolle spielen. Die Beschiftigung einer riesigen
Zahl auslindischer Arbeitskrifte bringt uns notwendigerweise in
enge Beziechungen zu den Sozialversicherungssystemen ihrer Hei-
matlinder. Aktuell sind ferner die moglichen Auswirkungen der
europiischen Integrationsbestrebungen. Es wire aber irrtiimlich,
anzunehmen, die internationalen Probleme seien neuesten Datums.

Unsere schweizerische Sc rialpolitik weist eine grofe Selbstin-
digkeit und eine erfreuliche Eigenart auf. In den Grundziigen lief
ihre Entwicklung jedoch parallel zu derjenigen der andern Indu-
striestaaten. Besonders seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird
iiberall und immer eindringlicher das Postulat der Freiheit von
Not, der sozialen Sicherheit erhoben. Art.22 der von der Vollver-

1 Gibt es einen verniinftigen Grund dafiir, daB gleiche Unfallfolgen verschieden
hoch entschidigt werden, je nachdem, ob der Unfall im Militirdienst oder
bei der Arbeit erfolgt sei? Oder dafiir, daB die Hilflosenentschidigung der IV
nach Erreichen des Rentenalters AHV weitergeleistet oder verweigert wird,
je nachdem, ob die Hilflosigkeit vor oder erst nach diesem Zeitpunkt ein-
getreten sei? (Redaktion «<Rundschau-».)
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sammlung der Vereinten Nationen im Jahre 1948 verkiindeten all-
gemeinen Erklirung der Menschenrechte lautet wie folgt:

«Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicher-
heit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche MaBnahmen und
internationale Zusammenarbeit, unter Beriicksichtigung der Organisation
und der Hilfsmittel jedes Staates, in den GenuB der fiir seine Wiirde
und die freie Entwicklung seiner Personlichkeit unentbehrlichen wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen.»

Schon aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stammt die Inter-
nationale Arbeitsorganisation mit Sitz in Genf, der die Schweiz
angehért. Das Ziel der Internationalen Arbeitsorganisation ist ein
internationales Arbeitsrecht. Fiir ihre Bestrebungen sind drei Mo-
tive maBgebend: die soziale Gerechtigkeit, die Gefahr fiir den Welt-
frieden, welche in unbefriedigenden sozialen Zusténden liegt, und
die Behinderung der sozialen Entwicklung durch Konkurrenzvor-
teile, die auf niedrigen sozialen Leistungen beruhen.

In der Internationalen Arbeitsorganisation finden wir seit jeher
— um nun den aus den Diskussionen um die europiische Integration
stammenden Begriff zu verwenden — die Tendenz nach einer Harmo-
nisierung der Sozialsysteme, und zwar im WeltmaBstab. Die Schweiz
bestrebt sich nach Moglichkeit, die internationalen Arbeitskonven-
tionen zu ratifizieren. Unser Land gehort sogar zu den Initianten des
internationalen Sozialrechts. Der schweizerische Bundesrat hat schon
in den Jahren 1881 und 1889 internationale Konferenzen zum Stu-
dium der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ihre Vereinheit-
lichung angeregt. Das erste, 1901 gegriindete, noch auf privater
Grundlage beruhende Internationale Arbeitsamt hatte seinen Sitz
ebenfalls in der Schweiz, namlich in Basel. Diese historischen Remi-
niszenzen beweisen, da3 die Idee der Harmonisierung der Sozial-
gesetzgebung fiir die Schweiz weder neu noch gefihrlich ist. Im
Gegenteil, dieses Ziel wurde bisher als im Interesse unserer Wirt-
schaft liegend betrachtet und kann uns auch in Zukunft niitzlich
sein. Wir haben einen erfreulich giinstigen Lebensstandard. Das
soziale Niveau unserer Arbeitnehmer gehort zu den héchsten auf der
Welt. Eine Angleichung der Arbeitsbedingungen muf3 somit im gan-
zen gesehen eher erfolgen durch die Anpassung derjenigen anderer
Linder an die unsrigen und nicht umgekehrt. Auch bei einer durch-
aus erwiinschten Harmonisierung der sozialen Lage geht das Be-
streben der schweizerischen Behorden, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer danach, dauernd in der Spitzengruppe zu verbleiben. Wir
wollen an der Frontlinie des sozialen Fortschrittes marschieren!

Wihrend der Beitritt zur Europdischen Freihandelsassoziation
(FFTA) keine direkten Auswirkungen auf die Sozialversicherung
hat, stellt sich dieses Problem im Rahmen der Europiischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG). Am 15. Dezember 1961 hat der Bundes-
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rat der EWG die Aufnahme von Verhandlungen vorgeschlagen. Die
Schweiz geht dabei von der Ueberzeugung aus, daB} sich eine Form
der Beteiligung am integrierten europiischen Markt finden laft, die
sowohl die jederzeitige Erfiillung der mit der Neutralitit verbun-
denen Pflichten gestattet, als auch die Integritat der Gemeinschaft
wahrt.

Will man die sich fiir diese Verhandlungen ergebenden Probleme
priifen, so setzt dies die Kenntnis des Romer Vertrags iiber die Euro-
piische Wirtschaftsgemeinschaft und seiner Ausfiihrungserlasse vor-
aus. Die Ziele der EWG auf dem Gebiete der Sozialpolitik im all-
gemeinen und der Sozialversicherung im besonderen ergeben sich
einerseits aus der allgemeinen Zielsetzung in der Praambel und
im Zweckartikel 2, vor allem aber aus den Art. 117 und 118. So soll
nach Art.117 durch das eine Abstimmung der Sozialordnungen begiin-
stigende Wirken des Gemeinsamen Marktes, durch das im Rémer
Vertrag vorgesehene Verfahren sowie durch Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften die Harmonisierung der Sozialsysteme
der Mitgliedstaaten begiinstigt werden, um damit die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Arbeitskrifte in den einzelnen Mitglied-
staaten zu verbessern und letztlich einander anzugleichen. Der Griin-
dungsvertrag enthilt somit keine konkreten sozialrechtlichen Vor-
schriften. Die Harmonisierung der Sozialversicherung erscheint als
ein sehr wiinschenswertes, keineswegs aber vordringliches Postulat.
Die bisherige Arbeit der EWG-Organe hat deutlich gezeigt, da3
vor allem im Hinblick auf ausgeglichene Wettbewerbsverhiltnisse
dieses Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Auf weite Sicht
geht die Entwicklung ganz eindeutig in der Richtung einer gemein-
samen Sozialpolitik.

Die EWG hat in den beiden Verordnungen 3 und 4 materielle
Bestimmungen iiber die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer
aufgestellt. Dabei handelt es sich bereits um die umfassendste
internationale Regelung, welche bis heute auf dem Gebiet der
Sozialversicherung erlassen wurde. Es wiirde den Rahmen dieses
Vortrages sprengen, wenn ich die Losung im einzelnen schildern
wiirde. Wesentlich ist, daB folgende Ziele angestrebt und wohl auch
erreicht werden:

_ Fiir die Arbeitnehmer und ihre Familienangehdrigen einen mog-
lichst vollkommenen Versicherungsschutz und eine sehr weit-
gehende Beseitigung jeder Behinderung der Freiziigigkeit durch
die Sozialversicherung.

_ Fiir die Versicherungstriger der einzelnen Lindern eine finan-
zielle Belastung in tragbaren und angemessenen Grenzen.

Von besonderer Bedeutung ist, daB8 diese Ziele nicht durch eine
Aenderung der bestehenden nationalen Versicherungssysteme, son-
dern ausschlieBlich durch die moglichst gute Koordination der
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gegebenen nationalen Ordnungen angestrebt werden. Wihrend die
Losung fiir die Alters- und Hinterbliebenenversicherung und fiir
die Unfallversicherung gegeniiber den traditionellen bilateralen Ver-
einbarungen keine fundamentalen Neuerungen bringt, haben die
Regelungen auf den Gebieten der Krankenversicherung, der Kin-
derzulagen und der Arbeitslosenversicherung das zwischenstaatliche
Sozialversicherungsrecht revolutionir neu gestaltet. Fiir diese bis-
her streng territorial gebundenen Einrichtungen ist der Export der
Leistungen in einer Weise liberalisiert worden, wie dies friiher als
undurchfithrbar betrachtet wurde. Zudem ist in der Krankenver-
sicherung der Versicherungsschutz auf die im Heimatland zuriick-
gebliebenen Familienangehorigen der Arbeitnehmer ausgedehnt
worden. Allerdings sind die entscheidenden Neuerungen zeitlich
begrenzt. Der Krankenversicherungsschutz fiir die getrennten Fa-
milienangehdrigen und der Export der Kinderzulagen sind auf sechs
Jahre beschrinkt; ferner werden die Arbeitslosenversicherungslei-
stungen langstens wiahrend vier Monaten ins Ausland bezahlt.
Sofern sich bei den Verhandlungen zwischen der EWG und unse-
rem Land das Problem der Uebernahme sozialrechtlicher Ver-
pflichtungen stellt, beschreiten wir nicht Neuland. Da wir zahlreiche
auslindische Arbeitnehmer beschiftigen und da auch iiberall in
der Welt betrichtliche Auslandschweizerkolonien titig sind, hat
der Bund der sozialversicherungsrechtlichen Stellung der Auslinder
in der Schweiz und der Auslandschweizer groBe Beachtung ge-
schenkt. Bis jetzt wurden 13 bilaterale Sozialversicherungsabkom-
men abgeschlossen. Unter unsern Partnern befinden sich alle EWG-
Staaten. Diese Staatsvertrige wollen vor allem erreichen, daB die
Auslinder in der Schweiz und unsere Landsleute im Vertragsstaat
gleich behandelt werden. Grundsitzlich wird auch die Gleich-
behandlung von Auslindern und Inlindern angestrebt. Unabhingig
von den Integrationsproblemen planen wir die Revision dieser Ab-
kommen, indem vor allem die Invalidenversicherung eingeschlossen
werden soll. Die geltenden Vereinbarungen erfassen die Invaliditits-
risiken noch nicht. Es besteht die Méglichkeit, bei der Revision
der Sozialversicherungsabkommen Vorschlige der EWG-Staaten, die
sich aus den EWG-Regelungen ergeben, zu priifen. Die Schweiz hat
auch zwei multilaterale Sozialversicherungsabkommen abgeschlos-
sen, ndmlich iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge und iiber
die soziale Sicherheit der Rheinschiffer. Das letztere ist besonders
bedeutsam; denn seine Bestimmungen entsprechen sehr weit-
gehend den Verordnungen 3 und 4 der EWG. Die Lésung ist in
kurzen Ziigen die folgende: Auf den Gebieten der AHV und der
Invalidenversicherung wenden wir die bilateralen Abkommen auf
die Angehorigen der Partnerstaaten an, wihrend diese alle Rhein-
schiffer und somit auch die schweizerischen Rheinschiffer den
EWG-Verordnungen 3 und 4 unterstellen. Dagegen befolgt die
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Schweiz gleich den andern Staaten die Bestimmungen des Abkom-
mens iiber die Unfall- und die Krankenversicherung, wobei die
zwischenstaatliche Durchfiihrung der Krankenversicherung vorwie-
gend durch die Oeffentliche Krankenkasse des Kantons Basel-Stadt
erfolgt. Von der Anwendung des Abkommens auf die Arbeitslosen-
versicherung und die Familienzulagen ist unser Land deshalb
befreit, weil schweizerischerseits der sachliche Anwendungsbereich
auf die Bundesgesetzgebung beschrinkt wurde. Es war somit mog-
lich, dieses multilaterale Abkommen mit unserer Sozialversiche-
rungsregelung in Einklang zu bringen. Diese Hinweise auf be-
stehende bilaterale und multilaterale Sozialversicherungsabkommen
zeigen, da3 uns die Probleme, welche die zurzeit in der EWG gel-
tenden Sozialversicherungsvorschriften aufwerfen, bekannt sind und
daf} auch schon passende Losungen gefunden wurden.

Die heutige Regelung in der EWG beschrinkt sich darauf, den
auslindischen Arbeitnehmern moglichst die gleich giinstige Stel-
lung in der Sozialversicherung einzuriumen wie den einheimischen.
Es unterliegt aber keinem Zweifel, dal die Tendenz auf eine weit-
gehende materielle Vereinheitlichung des Sozialrechts geht. Eine
solche Regelung wiirde fiir unser Land wesentlich groflere Pro-
bleme aufwerfen als die Gleichbehandlung der Gastarbeiter. Die
Losung setzt meines Erachtens voraus, daB man den Gesichtskreis
nicht zu eng wihlt, wenn gepriift wird, ob und allenfalls wie das
Prinzip der Harmonisierung der Sozialeinrichtungen erfiillt werden
soll. Jeder Staat hat entsprechend seinem staatsrechtlichen Aufbau,
seiner Tradition und seinen Bediirfnissen eine besondere Regelung
der sozialen Sicherheit geschaffen. Hinsichtlich der gedeckten Ri-
siken besteht grundsitzlich Uebereinstimmung. Vom Standpunkt
der versicherten Arbeitnehmer — und dieser ist der entscheidende —
kommt es mehr auf Lebensstandard im allgemeinen an als auf die
einzelne Leistung in einem konkreten Versicherungsfall. So darf
das im europidischen Maflstab giinstige schweizerische Lohnniveau
bei solchen Gegeniiberstellungen nicht auBler acht gelassen werden.
Andernfalls entstehen auch die in den Integrationsregelungen be-
kimpften Konkurrenzverzerrungen. Vor allem geniigt es aber nicht,
allein auf die Gesetzgebung des Bundes abzustellen. In unserem
féderalistischen Staat haben auch die Kantone sozialpolitische Auf-
gaben und Kompetenzen. Ganz entscheidende Bedeutung kommt
in der schweizerischen Sozialpolitik den rund 1600 Gesamtarbeits-
vertrigen zu. Dieses Rechtssetzungsinstrument der Verbinde hat
sich als sehr wirksam erwiesen, um soziale Verbesserungen, die fiir
die einzelnen Wirtschaftszweige tragbar sind, rasch einzufiihren.
In diesem Zusammenhang koénnen nicht alle Vorziige der gesamt-
arbeitsvertraglichen Regelung hervorgehoben werden. Doch sei
betont, daB der in unserem Lande herrschende Arbeitsfrieden sehr
weitgehend dem engmaschigen System von Gesamtarbeitsvertrigen
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zu verdanken ist. In Regelungen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation wird immer mehr nicht allein die staatliche Gesetzgebung
beachtet, sondern auch den gesamtarbeitsvertraglichen Losungen
Rechnung getragen. Dieses Vorgehen wird am besten den tatsich-
lichen Gegebenheiten gerecht und dient dem sozialen Fortschritt.

III. Die einzelnen Sozialversicherungszweige

Nach der Darlegung der grundsitzlichen Fragen unserer Sozial-
versicherung seien einige wichtige Probleme einzelner Sozialver-
sicherungszweige erortert. Die Behandlung der konkreten Einzel-
fragen gibt ein schirferes und klareres Bild der zu lésenden Auf-
gaben.

1. Die Krankenversicherung

Ich beginne mit der Krankenversicherung, weil das Kranken-
und Unfallversicherungsgesetz von 1911 die #lteste Sozialversiche-
rungsregelung unseres Landes ist. Ohne Gefahr der Uebertreibung
darf die Krankenversicherung als das Sorgenkind der schweize-
rischen Sozialversicherung bezeichnet werden. Diese Qualifikation
tiberrascht nicht, wenn man daran denkt, daB trotz der raschen
Entwicklung auf allen Gebieten die iiber 50 Jahre alte Ordnung
unveriandert in Kraft steht. Lediglich die Bundesbeitrige wurden
der Verminderung der Kaufkraft des Geldes und der Verteuerung
der Behandlungskosten in bestimmtem Ausmaf3 angepaft, zuletzt
durch den BundesbeschluB vom 14.Dezember 1960 iiber zusitz-
liche Bundesbeitrige an die anerkannten Krankenkassen fiir die
Jahre 1961 bis 1963. Daneben erfuhr die Tuberkuloseversicherung
einen zeitgemdBen Ausbau. Wohl fehlte es nicht an Revisionsver-
suchen, doch fiihrte keiner zum Ziel. In Erinnerung ist noch der
Bericht und Vorentwurf der Eidgenosischen Expertenkommission
von 1954 zu einem Bundesgesetz iiber die Kranken- und Mutter-
schaftsversicherung.

Da iiber grundsitzliche Fragen, vor allem iiber das Problem des
Obligatoriums der Krankenversicherung und iiber das Bediirfnis
nach einer besonderen Mutterschaftsversicherung, tiefliegende Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen, muflite der Bundesrat seinerzeit
von einer Totalrevision des Gesetzes von 1911 Abstand nehmen.
Doch liegt nun vor den Eidgenossischen Raten eine Vorlage, welche
wenigstens die dringlichsten Postulate, vor allem hinsichtlich der
Leistungen, erfiillt. Die ambulante Behandlung ist inskiinftig zeit-
lich unbeschrinkt zu gewihren; es erfolgt keine Aussteuerung mehr.
Die Mindestleistungsdauer bei Spitalbehandlung wird auf 720 Tage
im Laufe von 900 aufeinanderfolgenden Tagen festgesetzt. Fiir Rent-
tier der Invalidenversicherung und minderjihrige Versicherte wird
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durch eine besondere Regelung vermieden, daB bei Spitalbehand-
lung die Erschopfung der Leistung eintritt. In der Krankenpflege-
versicherung werden eine Reihe von Behandlungen, die zurzeit von
den Kassen nicht iibernommen werden miissen, zu Pflichtleistungen
erklirt. In der Krankengeldversicherung erhoht sich die gesetz-
liche Mindestleistung von 1 Fr. auf 2 Fr. je Tag und die Mindest-
leistungsdauer analog derjenigen bei Spitalbehandlung auf 720 Tage
innerhalb von 900 Tagen.

Die Versicherungsmoglichkeit soll erleichtert werden, indem die
Kassen die Aufnahme aus gesundheitlichen Griinden nicht mehr
ablehnen konnen. Allfillige Vorbehalte fiir Krankheiten, die bei
der Aufnahme bestehen und von der Leistungspflicht ausgenommen
werden kénnen, fallen spitestens nach fiinf Jahren ohne weiteres
dahin. Invalide diirfen von den Kassen nicht ungiinstiger behandelt
werden als andere Versicherte. Wichtig ist ferner angesichts der
starken Zersplitterung unserer Krankenversicherung die Erleichte-
rung der Freiziigigkeit.

Die mit dem Ausbau verbundenen Mehrkosten kénnen nicht
allein den Versicherten in Form von Beitragserhchungen iibertragen
werden. Gleichzeitig miissen auch die Bundesbeitrige angemessen
erhoht werden, und das Subventionssystem ist anpassungsfihiger
zu gestalten. Die im Gesetz in Franken festgesetzten Bundesbeitrage
konnten bisher der Kostenentwicklung nur durch Gewihrung zusatz-
licher Subventionen einigermaBen folgen. Sie sollen deshalb in
Zukunft .nach einem bestimmten Prozentsatz der im Landesmittel
errechneten Krankenpflegekosten berechnet werden. Da die Frauen
die Kassen bedeutend stirker belasten als die Manner, wird fir sie
ein hoherer Prozentsatz vorgesehen; der hochste aber aus Griinden
des Familienschutzes fiir die Kinder. Der Vorschlag des Bundes-
rates hitte zu einer Heraufsetzung der Subventionen des Bundes
an die Krankenversicherung von bisher 61 auf neu 89 Millionen
Franken im Jahr gefiihrt, die Antrige der standeritlichen Kom-
mission erhohen jedoch die Belastung auf iiber 100 Millionen
Franken.

Die Leistungsverbesserungen werden einen betrichtlichen sozialen
Fortschritt im Gebiet der Krankenversicherung bringen. Die Revi-
sionsvorschlige des Bundesrates haben in der Oeffentlichkeit eine
giinstige Aufnahme gefunden. Eine gewisse Verzogerung in den
Beratungen hat sich dadurch ergeben, daf} die standeritliche Kom-
mission beschloB, das umstrittene Arztrecht in die Revision ein-
zubeziehen. Dieses Bestreben ist einerseits sehr zu begriifen, weil
das geltende Arztrecht tatsidchlich einer Neuregelung bedarf; ander-
seits ist leider wegen der zwischen Aerzteverbindung und den Lan-
desverbinden der Krankenkassen bestehenden erheblichen Mei-
nungsverschiedenheiten eine Losung, welche die Vorlage in einer
Referendumsabstimmung nicht gefihrdet, sehr schwer zu treffen.

113



Mit dem positiven Abschluf3 der in Beratung stehenden Revision
wird die Diskussion nicht abgeschlossen sein. Ein wesentlicher
Streitpunkt bleibt das Obligatorium. Dessen Anhinger weisen mit
Recht darauf hin, daB im System der Freiwilligkeit ein Teil der
minderbemittelten Bevolkerung sich nicht gegen die Folgen der
Krankheit versichert, sei es wegen Schwierigkeiten in der Aufbrin-
gung der Versicherungsprimien, sei es auch aus blo8er Unbekiim-
mertheit. Die Gegner des Obligatoriums unterstreichen die hochst
erfreuliche Zunahme des Versichertenbestandes von 10 Prozent der
Bevolkerung im Jahre 1915 auf 83 Prozent im Jahre 1960. In der
Krankenversicherung kommen Doppelmitgliedschaften vor, so daB
der wirkliche Prozentsatz tiefer liegt. Da besonders im Hinblick auf
die auslindischen Arbeitnehmer vom Bediirfnis nach dem Obli-
gatorium die Rede ist, sei darauf hingewiesen, daB zwar das Gesetz
von Bundes wegen die Krankenversicherung nicht vorschreibt. Doch
sind die Kantone kompetent, das Obligatorium selber anzuordnen
oder diese Zustindigkeit an die Gemeinden zu delegieren. Von
dieser Moglichkeit haben Kantone und Gemeinden in unterschied-
lichem MaBe Gebrauch gemacht. Thre Regelungen befassen sich
fast ausschlieBlich mit der Krankenpflegeversicherung. Hingegen
kennen viele Gesamtarbeitsvertriige ein Obligatorium der Kranken-
geldversicherung. Durch sie wurde eine bedeutende Zahl von Arbeit-
nehmern fiir ein bestimmtes Taggeld im Krankheitsfall versichert.

Der auslindische Betrachter ist nicht nur durch unsere kompli-
zierte Ordnung mit 1100 Krankenkassen und grundsitzlich frei-
williger Versicherung iiberrascht. Ihm ist das aus der Entwicklung
erklirliche System der individuellen Versicherung fremd. Jede Per-
son, somit auch die Ehefrau und die Kinder, muB8 selber einer
Kasse beitreten und hat die Aufnahmebedingungen zu erfiillen. In
den EWG-Staaten hingegen bestehen Arbeitnehmerobligatorien, die
auf dem Prinzip der Familienversicherung aufgebaut sind. Der
Familienvater hat nicht fiir die Ehefrau und jedes Kind, wie in
der Schweiz, eine besondere Priamie zu entrichten, sondern nur
einen einzigen Beitrag, welcher in der Regel, wie unser AHV-
Beitrag, in einem Prozentsatz vom Lohn erhoben wird. Fiir den
Arbeitnehmer wird die Belastung dadurch erleichtert, daB8 ein Teil
der Primie vom Betrieb zu tragen ist. Fiir die Krankenkassen hat
diese Losung den groBen Vorteil, daB sie, nicht wie bei uns, allein
auf Mitgliederbeitrige und staatliche Subventionen angewiesen sind,
sondern daB sie auch die Arbeitgeber zur Finanzierung heranziehen
konnen. Nach dem schweizerischen Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz diirfen hingegen die Arbeitgeber nicht zur Bezahlung
von Beitrigen gesetzlich verpflichtet werden. Dagegen haben sie
durch gesamtarbeitsvertragliche Abmachungen in weitem Ausmaf
Anteile an den Krankengeld-Versicherungsprimien iibernommen.
Unser geltendes System der Krankenversicherung, das durch Bun-
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desgesetz nur Grundsitze aufstellt und die Subventionierung ordnet,
setzt fiir einen befriedigenden Erfolg voraus, daB die Kantone und
die Gesamtarbeitsvertrige die notwendigen erginzenden Regelungen
aufstellen. Durch dieses Zusammenwirken von Bund, Kantonen und
Verbinden konnen verniinftige Losungen erreicht werden; fehlt
jedoch eine Komponente, so entspricht die Krankenversicherung
nicht mehr den heutigen Bediirfnissen und Auffassungen.

2. Die Unfallversicherung

Die Zwillingsschwester der Krankenversicherung, die Unfallver-
sicherung, weist eine viel stabilere Basis auf; auch bestehen hier
weniger Streitfragen. Ein prinzipieller Unterschied zwischen Kran-
ken- und Unfallversicherung liegt beim Geltungsbereich vor. Wih-
rend die Krankenversicherung als allgemeine Volksversicherung
jedermann offensteht, ist die Unfallversicherung als reine Arbeit-
nehmerversicherung ausgestaltet.

Ferner sind der Suva nicht alle Betriebe, sondern nur die-
jenigen mit groBeren Unfallrisiken unterstellt. Von 2,15 Millionen
Arbeitnehmern waren Ende 1960 schitzungsweise 1,35 Millionen,
somit 60 bis 65 Prozent, versichert. Von den verbleibenden rund
800 000 Arbeitnehmern ist ein erheblicher Teil bei privaten Unfall-
versicherungsgesellschaften versichert, doch beschrinkt sich die Ver-
sicherung oft auf die Betriebsunfille. Fiir die landwirtschaftlichen
Arbeitnehmer hat das Landwirtschaftsgesetz den obligatorischen
Versicherungsschutz gebracht, allerdings mit erheblich geringeren
Leistungen. Triger der Versicherung ist nicht eine staatliche Anstalt,
sondern die Bauern sind verpflichtet, ihre Arbeitnehmer bei einer
privaten Versicherungsgesellschaft gegen Betriebsunfille zu ver-
sichern. Die Kantone Tessin und Genf haben fiir die nicht durch
diese beiden eidgendssischen Ordnungen erfaBten Arbeitnehmer
ein Versicherungsobligatorium eingefiihrt. Zahlreiche Arbeitnehmer
sind ferner auf gesamtarbeitsvertraglicher Basis oder freiwillig
durch ihre Arbeitgeber kollektiv oder individuell zu unterschied-
lichen Leistungen versichert.

Im internationalen MaBstab ist unsere obligatorische Unfallver-
sicherung konkurrenzfihig. Die auslindischen Arbeitnehmer unter-
stehen ihr wie die schweizerischen. Die in der Nichtbetriebsunfall-
versicherung vorgeschriebenen Kiirzungen der Leistungen werden
im allgemeinen durch Staatsvertriige beseitigt. Die Ausgestaltung
als Klassenversicherung fiir die Arbeitnehmer entspricht dem Prin-
zip der Versicherungen anderer Linder. Allerdings ist der Gel-
tungsbereich der Unfallversicherung in der Schweiz enger. Dieses
Problem wurde nicht durch die Beschiftigung auslindischer Arbeit-
nehmer aktuell, sondern steht seit lingerer Zeit zur Diskussion.
Im Vorentwurf von 1950 zum Arbeitsgesetz war vorgeschlagen wor-
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den, die Arbeitnehmer, welche nicht der Suva unterstellt sind, obli-
gatorisch bei privaten Versicherungsgesellschaften gegen Betriebs-
und Nichtbetriebsunfille zu versichern. Dieses Projekt hat im Ver-
nehmlassungsverfahren wenig Anklang gefunden. Der dem Parla-
ment nun vorliegende Entwurf enthilt deshalb keine Versicherungs-
vorschriften. Fiir die Ausdehnung des Geltungsbereichs der obli-
gatorischen Unfallversicherung stehen grundsitzlich zwei Wege
offen, entweder die Unterstellung unter die Suva oder die Verpflich-
tung zur Versicherung bei einer privaten Unfallversicherungsgesell-
schaft. Ohne besondere Schwierigkeiten diirfte es méglich sein, das
Anwendungsgebiet des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
noch so weit auszudehnen, daB8 alle erheblichen Betriebsunfall-
risiken ausgesetzten Arbeitnehmer versichert sind. Dariiber hinaus
wird neben der Frage nach dem Versicherungstriger diejenige nach
dem Bediirfnis Diskussionen auslésen.

Im Rahmen der bestehenden Unfallversicherung gibt in stei-
gendem MaBe das Problem der Anpassung der bereits zugespro-
chenen Renten an die Steigerung der Lebenshaltungskosten und
an die allgemeine Einkommensentwicklung zu Erérterungen und
zu parlamentarischen VorstéBen AnlaB. Das Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz legt die Suva auf das Finanzierungssystem des
Kapitaldeckungsverfahrens fest. Dieses Prinzip erfordert, da} mit
den Primieneinnahmen eines Rechnungsjahres alle Versicherungs-
leistungen fiir Schiden, die sich im entsprechenden Jahr ereignen,
zu decken sind (also auch der Kapitalwert der spiitern Betreffnisse
der zugesprochenen Neurenten). MaBgebend fiir die Leistungen ist
infolgedessen das Recht, das zur Zeit des Unfalls galt. Die einmal
zugesprochenen Renten passen sich nicht mehr der Teuerung oder
dem wachsenden Volkseinkommen an. Dennoch wurden von den
Eidgenéssischen Riten Teuerungszulagen beschlossen, welche wenig-
stens die seit 1939 eingetretenen Preissteigerungen ausgleichen soll-
ten. Diese Losung befriedigt begreiflicherweise diejenigen Rentner
nicht, welche iiber kein oder nur iiber ein beschrinktes Arbeits-
einkommen verfiigen. In den letzten Jahren haben die Arbeitnehmer
Reallohngewinne erzielt; der allgemeine Lebensstandard hat sich
in erfreulicher Weise gehoben. Die Rentner der Suva mochten an
dieser Entwicklung auch Anteil haben und nicht auf dem niedrigen
Lebensniveau der Vorkriegszeit stehen bleiben. Die Suva wird die
Méglichkeit der Verwirklichung dieses Begehrens priifen miissen,
obwohl es im Rahmen einer auf dem Kapitaldeckungsverfahren
aufgebauten Versicherung schwierige Finanzierungsfragen stellt.

3. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung ist das gréBte Sozial-
werk unseres Landes. Da sie als allgemeine Volksversicherung aus-
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gestaltet ist, gehort ihr jedermann an und hat Anspruch auf Alters-
renten. Sogar die Auslandschweizer konnen freiwillig sich fiir ihr
Alter versichern. Die AHV wurde im Jahr 1947 mit einem in der
Geschichte der Eidgenossenschaft einmaligen Resultat von 860 000 Ja
gegen 215 000 Nein angenommen. In der kurzen Zeit ihres Bestehens
wurde die AHV schon fiinfmal revidiert im Sinne der Verbesserung
der Leistungen. Eine Erh6éhung der Pramien erfolgte nicht, im
Gegenteil ein gewisser Abbau durch Entlastung der Selbstindig-
erwerbenden, so da3 heute rund 90 Prozent der Landwirte und
70 Prozent aller Selbstindigerwerbenden einen reduzierten Beitrag
entrichten. Ferner wurde die Beitragserhebung gegeniiber den Al-
tersrentenbeziigern fallengelassen. Von weittragender Bedeutung
war die fiinfte Revision, welche im Jahresdurchschnitt Mehrkosten
von 381 Millionen Franken verursachte. Mit ihr wurden die Ren-
ten um durchschnittlich 28 Prozent erhoht. Damit wurden sie
nicht nur an die gesteigerten Lebenshaltungskosten, sondern an
das erhohte Einkommensniveau angepallt. Die Renten stehen heute
wieder im gleichen Verhiltnis zum Arbeitsverdienst wie bei Ein-
fihrung der AHV. Die Mindestrente betriagt fiir den Alleinstehen-
den 1080 Fr. und fiir das Ehepaar 1728 Fr.; die Hochstrente 2400 Fr.
bzw. 3840 Fr. Wihrend 1948 die Auszahlung 122 Millionen Franken
betrugen, erreichten sie im vergangenen Jahr die Summe von etwa
850 Millionen Franken.

Diese Ziffern iibersteigen bei weitem die optimistischsten Vorstel-
lungen, welche man sich bei der Schaffung der AHV vor rund
15 Jahren machte. Trotzdem stellt die AHV bedeutende Zukunfts-
probleme. Eines liegt in der wachsenden Belastung der 6ffentlichen
Hand, auf welches Bund und Kantone sich einstellen miissen. Wah-
rend zurzeit der Beitrag des Staates erst 160 Millionen Franken im
Jahr betrigt, wird er 1968 auf 280 Millionen ansteigen. Ab 1978 war
er urspriinglich auf 350 Millionen Franken fixiert; doch wird er nach
der fiinften Revision, welche ihn auf mindestens 25 Prozent der
Ausgaben festlegt, erheblich iiber dieser Summe liegen. Hinsichtlich
der Leistungen werden neue Wiinsche nach Verbesserungen gestellt,
so zum Beispiel nach einer Herabsetzung des Rentenalters der Ehe-
frau fiir den Bezug der Ehepaaraltersrente oder nach Ausrichtung
der aus der Invalidenversicherung bekannten Hilflosenentschadi-
gung an Altersrentner.

Das Grundproblem liegt im Sinn und Zweck der AHV. Soll sie
eine Basisversicherung bleiben, wie sie konzipiert und bisher wei-
terentwickelt wurde, oder soll eine Volkspension an ihre Stelle
treten? Dabei miissen wir beriicksichtigen, daB3 diese Begriffe nicht
ganz eindeutig sind. Als Basisversicherung kann die heutige Re-
gelung bezeichnet werden, welche auch nach der 5. Revision Ren-
ten ausrichtet, die nicht zur Deckung des Lebensunterhaltes aus-
reichen. Diese Bezeichnung wiirde aber ebenfalls fiir Renten passen,
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welche das Existenzminimum ungefihr gewihrleisten, wobei die
zusitzlichen Einrichtungen die Aufgabe hitten, eine iiber dem
Notbedarf liegende Lebenshaltung zu erméglichen.

Die Schaffung einer Volkspension, wie siec zum Beispiel unsere
Nachbarstaaten kennen, setzt unvergleichlich héhere Primien vor-
aus als die in der Schweiz entrichteten 4 Prozent der Lohnsumme.
Als Beispiele seien erwihnt, daB in der Deutschen Bundesrepublik
die Beitrige der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen 14 Pro-
zent, in Oesterreich 13 Prozent und in Italien 11 Prozent der Lohne
betragen, wobei im letzteren Land noch ein fester Grundbeitrag
erhoben wird. Vor der Finanzierung ist aber die Bediirfnisfrage
zu priifen. Die Antwort liegt im Ausmaf und in der Héhe der
Zusatzleistungen zu den AHV-Renten. Im Jahre 1955 wurde eine
Pensionskassenstatistik durchgefiihrt. Sie ergab die eindriickliche
Zahl von 9800 Versicherungseinrichtungen und Wohlfahrtsfonds.
Von rund 1,8 Mio einheimischen Arbeitnehmern hatte etwa ein
Drittel Anspruch auf Versicherungsleistungen, und etwas mehr als
ein Viertel hat beim Ausscheiden aus dem Betrieb eine Wohlfahrts-
leistung zu erwarten, auf die jedoch kein Rechtsanspruch besteht
und welcher oft bescheiden ist. In den letzten Jahren haben sich
die privaten Pensionskassen und Gruppenversicherungen stark ent-
faltet. Doch diirfte auch heute nur etwa die Hilfte der Arbeitnehmer
auf Grund von Pensionskassen und gut fundierten Wohlfahrtsfonds
zusammen mit der AHV ohne jede materielle Sorge dem Alter ent-
gegensehen. Gewerbetreibende und Bauern konnen vielfach kaum
fiir ihr Alter vorsorgen. Da viele Pensionskassen erst in den letzten
Jahren entstanden sind, fehlen deren Leistungen besonders fiir die-
jenige Generation, welche bereits aus dem Erwerbsleben aus-
geschieden ist.

Wie leben heute die Altersrentner? Eine von der Stiftung fiir
das Alter eingesetzte Kommission studiert gegenwirtig unter Mit-
wirkung des Bundesamtes fiir Sozialversicherung das weitschichtige
Gebiet der Altersfragen. Ich hoffe, da aus deren Untersuchungen
sich eine klare Antwort auf meine Frage ergeben wird. Zurzeit
sind bloB ungenaue Schitzungen mdoglich. Diese ergeben folgendes

Bild:
Gesamtbestand der Rentner . . . . . . . . 530000 100%

(Ehepaare nur als ein Rentner gezihlt)

Davon beziehen:
Fiirsorgeleistungen der Kantone und der Stiftung

gy dos AlleE o . 95 000 18%
Pensionskassenleistungen e L 80 000 15%
Pensionen der Suva oder der Militarversicherung 25 000 5%
Erwerbseinkommen . . . . . . . . . . . 200000 37%

Insgesamt 400 000 5%
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Wenn wir von den Leistungen der Armenbehérden absehen, ver-
bleiben ohne statistisch nachweisbare, zusitzliche Existenzmittel
130 000 Rentner (25 Prozent des Gesamtbestandes). Darunter befin-
den sich die irmsten Greise und Greisinnen. Andere hingegen ver-
fiigen iiber Vermogen oder Renten privater Versicherungsgesell-
schaften. Eine erstaunlich groBe Zahl von Altersrentnern iibt noch
eine Erwerbstitigkeit aus. Doch ist der erzielte Verdienst, besonders
bei den Frauen, im allgemeinen sehr bescheiden. Diese groben
Schitzungen zeigen, daB das Ziel eines gesicherten Lebensabends
fiir alle noch nicht erreicht ist. Auch die fiinfte Revision der AHV
hat das Problem trotz den namhaften Rentenerhhungen noch nicht
gelost. Fraglich ist der Weg, welchen das Schweizervolk beschreiten
will. Bleibt es beim bisherigen System, so miissen die Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbinde sowie die einzelnen Firmen die Grup-
penversicherungen, Pensionskassen und Wohlfahrtsfonds ausbauen
und, wo es erforderlich ist, die Leistungen erweitern, so daf3 die
Arbeitnehmer in den Genu8 von angemessenen Altersrenten ge-
langen. Nicht zu vergessen ist der bereits eingeleitete Einbezug der
Selbstindigerwerbenden. Die Liicken, welche bleiben, sind durch
die besonderen Altersfiirsorgeeinrichtungen der Kantone und der
Gemeinden zu schlieBen, wobei der Bund an der Finanzierung mit-
helfen kann. Ist in dieser Form nicht ein befriedigender, den heu-
tigen Auffassungen und Méglichkeiten entsprechender Erfolg zu
erzielen, so wird zwangsliufig eine weitgehende Aenderung des
Systems gefordert und aktuell werden.

4. Die Invalidenversicherung

Unser jiingstes Sozialversicherungswerk, die Invalidenversiche-
rung, steht nun seit zwei Jahren in Kraft. Es hat die Feuerprobe
sehr gut bestanden. Schon heute kann niemand mehr sich richtig
vorstellen, wie man ohne diese segensreiche Versicherung auskom-
men konnte. Im ersten Versicherungsjahr gingen 91000 Anmel-
dungen und 1961 iiberraschenderweise noch immer 48 000 Anmel-
dungen ein. Von den rund 140 000 Anmeldungen sind 122 000 ab-
schlieBend behandelt. Im ersten Jahr, das als Anlaufzeit zu gelten
hat, betrugen die Ausgaben erst 53,5 Millionen Franken, 1961 jedoch
bereits gegen 160 Millionen Franken. Damit sind die Schatzungen
der bundesritlichen Botschaft weitgehend bestitigt worden, obwohl
sic auf Grund sehr diirftiger Unterlagen vorgenommen werden
muBten. Auf 1.Juli 1961 erfolgte bereits eine Heraufsetzung der
Invalidenrenten im gleichen AusmaB wie die AHV-Renten. Sie lie8
sich ohne Beitragserh6hung durchfiihren.

Die Erfahrungen zeigen, daB unsere Invalidenversicherung in der
Regelung der Eingliederung und der Sonderschulung behinderter
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Kinder, vor allem auch wegen des Einbezugs der geistig Invaliden,
als groBziigige Losung anzusehen ist. Bei der Behebung von Geburts-
gebrechen, bei der Bekimpfung der Folgen der Kinderlihmung,
bei der Finanzierung von Herzoperationen leistet die Invaliden-
versicherung eigentliche Pionierdienste. Wichtig sind auch die Bei-
trige an die duBerst vielgestaltige Kurstitigkeit der gemeinniitzigen
Invalidenorganisationen sowie an den Bau und den Betrieb von
Eingliederungsstitten und Heimen. Neben den positiven Seiten
werden sich beim Vollzug des Invalidenversicherungsgesetzes auch
Liicken zeigen. Offen blieb bei der Schaffung dieser Versicherung
das Problem der Krankenpflegeleistungen an Invalide. Wie bereits
erwihnt wurde, sicht deshalb die Vorlage iiber die Revision der
Krankenversicherung die Beriicksichtigung der Bediirfnisse der
kranken Invaliden vor, wobei der verstirkten Belastung der Kran-
kenkassen durch besondere Bundesbeitrige Rechnung getragen wird.
Voraussetzung fiir die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Regelung
ist die Zugehorigkeit der Invaliden zu einer Krankensasse, da nach
unserem System die Kassen nur Leistungen an ihre Mitglieder
erbringen. Wiinsche und Vorschlige nach einer Ausdehnung be-
stimmter Leistungen der Invalidenversicherung, wie zum Beispiel
der Hilflosenentschidigung, werden zu priifen sein. Doch setzt eine
erneute Revision des Gesetzes voraus, daB die Bediirfnisse durch
ausreichende Erfahrungen erhirtert sind und daB8 die finanzielle
Situation der Versicherung bekannt ist. Diese Voraussetzung ist erst
gegeben, wenn nach Aufarbeitung aller Gesuche die Vollbelastung
eingetreten sein wird.

5. Die Familienzulagen

Der Familienschutzartikel der Bundesverfassung ermichtigt den
Bund zur Regelung der Kinderzulagen. Von dieser Kompetenz hat
er Gebrauch gemacht durch den ErlaB eines Bundesgesetzes iiber
die Familienzulagen fiir landwirtschaftliche Arbeitnehmer und
Berghauern. Dieses Gesetz steht zurzeit in Revision, wobei vor allem
die Leistungen auf die Kleinbauern des Unterlandes ausgedehnt
werden sollen. Die Kinderzulagen werden nur an in der Schweiz
wohnhafte Familien ausgerichtet. Die auslindischen landwirtschaft-
lichen Arbeitnehmer wiinschen, daB die gleichen Leistungen auch
zugunsten der im Ausland zuriickgebliebenen Kinder gewihrt wer-
den. Dieses Begehren kann durch eine entsprechende Ergénzung
der Sozialversicherungsabkommen oder durch eine entsprechende
Aenderung des Gesetzes erfiillt werden. Damit wiirde fiir die Land-
wirtschaft unsere Regelung sich mit derjenigen der EWG decken.

Ueber die Kinderzulagen an die Arbeitnehmer auBlerhalb der
Landwirtschaft stehen zurzeit 21 kantonale Gesetze in Kraft. Wei-
tere werden vorbereitet. Diese Regelungen sind uneinheitlich. So
variieren zum Beispiel die Mindestansitze der Kinderzulagen von
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10 Fr. pro Monat fiir das dritte und jedes folgende Kind im Kan-
ton St. Gallen bis zu 25 Fr. bzw. 35 Fr. je nach Alter fiir jedes Kind
im Kanton Genf. Eine Expertenkommission hatte einen Entwurf
zu einem Bundesgesetz iiber die Kinderzulagen an Arbeitnehmer
ausgearbeitet. Dieser hitte eine gewisse Vereinheitlichung gebracht.
Ferner war vorgesehen, den besonders stark belasteten Kassen Bei-
trige des Bundes und der Kantone auszurichten. Das Bundesgesetz
hiitte es ermdglicht, staatsvertragliche Vereinbarungen iiber die Kin-
derzulagen abzuschlieBen. Im Vernehmlassungsverfahren lehnte ein
Teil der Kantone und der Wirtschaftsverbinde den Entwurf ab.
Sie machten geltend, daB kein Bediirfnis bestehe, weil in kurzer
Zeit alle Kantone ein Kinderzulagengesetz erlassen haben werden.
Soweit die Stellungnahme positiv war, gehen die Auffassungen iiber
die Losung, vor allem hinsichtlich des Ausgleichs zwischen den
Kassen, weit auseinander. Bei dieser Sachlage beschlo3 der Bundes-
rat, vorliufig davon Umgang zu nehmen, den Gesetzesentwurf den
eidgendssischen Riten zu unterbreiten. Damit fiel auch die Grund-
lage fiir eine staatsvertragliche Regelung dahin. Wenn der Gedanke,
die auslindischen Arbeitnehmer hinsichtlich der Kinderzulagen den
schweizerischen gleichzustellen, dennoch realisiert werden soll, miis-
sen die Kantone ihre Gesetze entsprechend fassen. Die Kantone
St. Gallen, Wallis und Tessin kennen diese Losung bereits. Die
andern Kantone beabsichtigen, diesen Beispielen zu folgen. Wenn
auch der Weg umstindlich ist, so erscheint es doch nicht als aus-
geschlossen, daB die in der EWG geltende Ordnung bei uns Eingang
findet, indem alle Kantone Kinderzulagengesetze erlassen und fest-
legen, daB die Zulagen auch ins Ausland ausbezahlt werden. Nicht
leicht verstindlich fiir die Auslinder bleiben dann nur noch die
orheblichen Unterschiede von Kanton zu Kanton in der Héhe der
Zulagen.

IV. SchluSbemerkungen

Dieser Ueberblick iiber grundsitzliche Fragen und iiber Probleme
einiger Versicherungszweige hat gezeigt, dal die schweizerische
Sozialversicherung sich in starker Entwicklung befindet. Sowohl
aus den Bediirfnissen der schweizerischen Versicherten wie auch
im Rahmen unserer internationalen Beziehungen ergeben sich neue
Aufgaben. Eine befriedigende Losung setzt in der direkten Demo-
kratie das Interesse und die Mitwirkung aller Staatsbiirger voraus.
Es lohnt sich, diesen Problemen seine Aufmerksamkeit zu schenken,
weil sie fiir die Zukunft unseres Landes von groBer Bedeutung sind.
Gibt es ein schoneres Ziel, als die Wohlfahrt des Volkes weiterzu-
heben und Mitmenschen, welche sich noch in Abhingigkeit und
Not befinden, davon zu befreien?

121



	Die Zukunft der schweizerischen Sozialversicherung und die europäischen Integrationsbestrebungen : Vortrag von Bundesrat H.P. Tschudi vor der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern

